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Bestallung des Scharfrichters Leonhard Vollmar

zu Wil.

Mitgeteilt von Gottfried Kessler in Wil.

Das Amt eines Scharfrichters für die fürstlich st. gallische
Landschaft befand sich bis zum Zusammenbruch des äbtischen

Regiments in den Händen der Familie Vollmar in Wil und
vererbte sich hier stets vom Vater auf den Sohn. Ein Meister
Leonhard Vollmar von Wil war es auch, der im Jahre 1782 in
Glarus der letzten Hexe, gegen die in der Schweiz prozessiert
wurde, das Haupt abschlug. — Heute noch wird in der Familie
Vollmar die aus dem Jahre 1724 datierte Scharfrichterbestallung
aufbewahrt, und es dürfte unsere Leser interessieren, wenn wir
dieselbe im Wortlaut folgen lassen:

Bestallung Eines Gottshauss St. Gallen Scharf-Richters.
Zuewüssen, demnach weder der jetzmahlige vor die

hochfürstl. St. Gallische Landt bestallte Scharf-Richter, Meister Leonhard

Vollmar, noch auch dessen Vorfahrere, eine richtige
Bestallung gehebt, sondern vor die dann und wann vorgenommene
Vnterschdl. Executione, und Hinrichtung der Delinquenten, jhren
Verdienst bey dem Buossenamt ganz vngleich eingebracht haben,
dass daher auf diasse Untersuchung hin, vnter heutigem Dato,
jhme Meister Leonharten vor hochfürstl. Pfalz-rath nachgesetzter
Sold und Verdienst verordnet worden ist: alss

Erstlich bleibt jhm das jährliche warthgelt nehmlich vierzehn
Gulden samt dem Betrag des S. V. Wassens wie bissher vorauss.

2.,<'", Soll Er so offt jhn die Obrigkeit bey einem gefangenen
zur Territion oder Tortur gebrauchen wirdt. anzusetzen haben

jedes mahl 40 x'.
3."*"3 Vor einem lnnhafftirten am ganzen leib zu schehren 1 fj.

4.""" Eine Haydin oder andere Persohn aber am Kopf
allein 20 x'.

5.tc"s Eine Persohn ahn den Pranger zu stellen 1 j$,

mit Ruthen auszuhauen und an den Pranger zu stellen aber 2 f;.

6.""" Ein Brandmahl auf zu brennen 1 [;.

Y t™< gjIie Persohn mit dem Schwert zu richten, für auss-
führen, Strickh, Band und den Sträich selbst 6 ft.
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g tens yor ejnen Maleficanten ausszuschlaifen 3 ft samt Pferdt
und schlaifen.

g ten» -^^ ^em gt,raDg zu richten, für eine Persohn wegen
aussführens, Strickh, band, Ketten, laitheren hin uud her tragen,
das Henkhen selbst, und wass darzu gehört in allem 12 ft.

10.""" Eine Persohn zu Verbrennen, lebendig oder Tod,
rad brechen, mit feurigen zangen zwickhen, glider abhauen, vor
oder nach dem Tod, auch auss zu schleifen, für alles und alles

|: ohne das holz :| 15 ft. welches jedoch in dem fahl nur zu

verstehen, da die Persohn, welche verbrannt wirdt, auch vorher
mit glüenden zangen gezwickht, und ausgeschlaift werden müsste,
dann wann sie allein lebendig verbrandt, oder vorher enthaubtet,
und hernach verbrandt wurde, soll Er sich mit 9 ft davor be-

nüegen lassen.

jl te« pijjj. ein Stuckh Vieh zu verbrennen und verlochen 3 ft.

für das letztere aber alleinig 1 ft.

12.""18 Wann ein schon Vervrtheilter Maleficant begnadiget,
und nicht gerichtet wird, soll sein Verdienst seyn 2 ft.

13.tens Für ein Stuckh lebendig Vieh abzuholen, das

hingerichtet werden müsste, soll er 1 ft. wofern es aber über 3

Stundt weith entlegen 2 ft. anzusetzen haben.
14.""" Item vor Selbst-Mörd Strickh abzuhauen, eine Persohn

abzuholen und verlochen für alles und alles 15 ft.

15 t6118 Wink Ihm vor das gewohnliche Rieht-Mahl passirt
vor eine Persohn 48 xr. Davon Er aber ohne Noth und obrigkeitl.
Vergünstigung, in Hinrichtung eines Einzigen Missqthäters mehr
nicht alss Einen Knecht zu sich ziehen soll.

Wobey gedcht. Scharfrichter der Obrigkeith in allen Vor-
fallenheithen nicht allein gehormsamb und gewärthig eeyn, sondern
auch das anbefohlene jederzeith getreulich und mit bestem Fleiss
zu verrichten geloben solle. Dessen zu Vhrkund ist ihm
gegenwärtige Bestallung vnter dem Pfalz Insigell zugestellet worden. —
So geschehen Stifft St. Gallen den 22. 7bris (September) 1724

Hochfürstl. Canzley allda.
In der Familie Vollmar hat sich auch die Tradition erhalten,

dass zur Zeit, als ihre Angehörigen noch das Scharfrichteramt
bekleidet, das im Schranke der Scharfrichterwohnung verwahrte
Richtschwert sich jeweilen vernehmlich gerührt habe, wenn im
Rate über einen Angeklagten das Todesurteil gefällt worden sei.
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